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Bekanntmachung über 
 
Zahlung aus Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und anschließender 
ordentlicher Kapitalherabsetzung in Höhe von EUR 1,55 je Aktie am 03.07.2007  
 
Die ordentliche Hauptversammlung der IPC Archtec AG i.L. vom 29.06.2006 hat unter TOP 6 
u.a. beschlossen:  
 
• Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 5.008.300, eingeteilt in 5.008.300 

auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von jeweils EUR 1,--, wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) durch Umwandlung eines 
Teilbetrages in Höhe von EUR 7.762.865 der in der Bilanz zum 31. Dezember 2005 
ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital um EUR 7.762.865 auf EUR 
12.771.165 erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien durch 
Erhöhung des auf jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital der 
Gesellschaft. 

 
• Zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals an die Aktionäre der 

Gesellschaft im Form einer Barausschüttung in Höhe von EUR 1,55 je zum Bezug der 
Ausschüttung berechtigter Aktie wird das Grundkapital nach den Vorschriften des 
Aktiengesetzes über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) von EUR 
12.771.165, eingeteilt in 5.008.300 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem 
rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 2,55, um EUR 7.762.865 auf 
EUR 5.008.300 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Verringerung des 
auf jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital. 

 
• Die Auszahlung des Herabsetzungsbetrages i. H. v. EUR 7.762.865,00 kann aus 

rechtlichen Gründen frühestens nach Eintragung der Kapitalherabsetzung im 
Handelsregister sowie dem Verstreichen der gesetzlichen sechsmonatigen Sperrfrist 
seit der zweiten Bekanntmachung der Eintragung nach § 10 HGB (in der bis zum 
31.12.2006 geltenden Fassung) und einer möglicherweise erforderlichen Besicherung 
oder Befriedigung von Gläubigern nach § 225 AktG erfolgen und wird auf die zu diesem 
Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Aktien, also nicht auf von der Gesellschaft gehaltene 
Aktien, verteilt. 

 
Der Beschluss über die Kapitalherabsetzung ist am 21.12.2006 im Handelsregister des 
Amtsgerichts Landshut eingetragen worden. Die entsprechenden Bekanntmachungen 
wurden am 28.12. 2006 in der Landshuter Zeitung und am  30.12.2006 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 
 
Infolge dieses Hauptversammlungsbeschlusses werden am 03.07.2007 EUR 1,55 je Aktie 
ausgezahlt. Die steuerlichen Folgen der Zahlung für die Aktionäre sollten durch deren 
steuerliche Berater geprüft werden.  
 
Die Zahlung steht denjenigen Aktionären zu, die am 02.07.2007 (Trenntag) nach 
Börsenschluss Aktionäre der IPC Archtec AG i.L. sind. Der Trenntag ist der letzte 
Handelstag vor der Auszahlung. 
 



Aktionäre, deren Aktien von einem Kreditinstitut verwahrt werden, brauchen nichts zu 
veranlassen. Die Zahlung erfolgt über die jeweilige Depotbank, bei der die Aktien verwahrt 
werden. 
 
Niederaichbach, den 18. Juni 2007 

Der Vorstand 

 

 


